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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Ende September 2021 durfte die «Ehe für alle» schliesslich den von ihren
Befürwortenden bereits lang ersehnten Erfolg in der Volksabstimmung feiern, womit
auch die Schweiz als beinahe letztes Land Westeuropas ihren gleichgeschlechtlichen
Paaren das Recht zur Eheschliessung zugestand. Bei einer Stimmbeteiligung von 52.6
Prozent befürworteten deutliche 64.1 Prozent der Stimmenden die Möglichkeit der
zivilen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Besonders erfreut zeigten sich die
Befürwortenden auch darüber, dass sich die Stimmbevölkerung in allen 26 Kantonen
mehrheitlich für die Vorlage ausgesprochen hatte. «Eine Abstimmung wird zum
Triumph für die gleichgeschlechtliche Liebe», titelte etwa die NZZ und wertete die
Zustimmung der Kantone als Bestätigung dafür, dass die Vorlage auch dann erfolgreich
gewesen wäre, wenn sie mittels Verfassungsänderung umgesetzt worden wäre, wie dies
die Gegnerschaft mehrfach verlangt hatte. Nicht zuletzt zeige die Volksabstimmung
auch einen spürbaren Wertewandel in den ländlichen Gebieten, denn bei der 2005
erfolgten Volksabstimmung über die eingetragene Partnerschaft hätten sich einige
ländlich geprägte Kantone noch mehrheitlich gegen mehr Rechte für
gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen, so die NZZ weiter. 
Gleichwohl variierte die Zustimmung zwischen den Kantonen auch bei dieser
Abstimmung beträchtlich und zwar von einem relativ knappen Ja im Kanton Appenzell
Innerrhoden (50.8%) bis zu einem überaus klaren Ja im Kanton Basel-Stadt (74%). Der
Deutschschweizer Stadtkanton blieb jedoch eine Ausnahme; in allen anderen Kantonen
betrugen die ablehnenden Stimmen jeweils mindestens 30 Prozent. 

Das klare Ja wurde von verschiedensten Akteuren auch als Zeichen interpretiert, dass
es Zeit sei, weitere Debatten in diesem Bereich anzustossen oder zu intensivieren.
Andrea Caroni (fdp, AR) etwa meinte, nun müsse man auch an diejenigen Personen
denken, die sich gegen eine Heirat entscheiden, aber trotzdem rechtlich absichern
möchten, was ein Pacte civil de solidarité (Pacs) ermöglichen würde. Laura

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2021
MARLÈNE GERBER
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Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero, sah die Zeit gekommen, um über
die Öffnung der Fortpflanzungsmedizin für unverheiratete Paare oder für
alleinstehende Frauen zu diskutieren. Die Frage, ob nun auch die Leihmutterschaft bald
eingeführt werde, wie Gegnerinnen und Gegner der «Ehe für alle» befürchteten,
verneinte Bundesrätin Karin Keller-Sutter nach der Abstimmung gegenüber der
Aargauer Zeitung deutlich. Zum einen könnte eine solche Forderung klar nur durch eine
Verfassungsänderung erfüllt werden und zum anderen würden sich hier auch
«schwierige ethische Fragen» stellen. Etwa bestehe die Gefahr, dass Leihmütter
ausgebeutet werden könnten. Dass auch der vor der Abstimmung lauter gewordene
Unmut gegen Konversionstherapien in den Medien die Politik in Zukunft stärker
beschäftigen könnte, zeigten drei parlamentarische Initiativen zu diesem Thema, die
um den Abstimmungstermin herum im Parlament eingereicht wurden (Pa.Iv. 21.483;
Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497). 

Abstimmung vom 26. September 2021

Beteiligung: 52.6% 
Ja: 1'828'642 Stimmen (35.9%) 
Nein: 1'024'307 Stimmen (64.1%)

Parolen:
-Ja: FDP (1*), GLP, GPS, Mitte (2*), SP; Amnesty International, Evangelisch-reformierte
Kirche, diverse LGBTQ+-Organisationen, Pro Familia, Pro Juventute, Schweizerischer
Katholischer Frauenbund, SGB
-Nein: EDU, EVP, SVP (3*), Schweizer Bischofskonferenz, Freikirchen.ch
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

In der Wintersession 2022 stimmte der Nationalrat erstmals über eine
parlamentarische Initiative Kessler (glp, SG) ab, welche eine Übertragung des
Mutterschaftsurlaubs auf hinterbliebene Väter vorsieht, sollte die Mutter während des
14-wöchigen Mutterschaftsurlaubs versterben. Im Vorfeld hatte die SGK-NR einen
Entwurf in die Vernehmlassung geschickt, der forderte, dass nach dem Ableben der
Mutter oder des Vaters unmittelbar nach der Geburt eines Kindes der Elternurlaub des
verstorbenen Elternteils dem verbleibenden Elternteil zusätzlich zum bereits
bestehenden Urlaub gewährt werden solle. In der Vernehmlassung wurde die
Übertragung des Vaterschaftsurlaubs auf die Mutter von den Kantonen Nidwalden und
St. Gallen lediglich unter Vorbehalt akzeptiert, unter anderem da die Regelung solcher
Einzelfälle mehrheitlich den Sozialpartnern überlassen sein sollte. Bei der Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmenden, darunter 22 Kantone, alle stellungnehmenden
Parteien oder etwa die FER und der SGB, stiess der ursprüngliche Entwurf im Grunde
jedoch auf Anklang. Mit dem SAV und dem SGV lehnten zwei Sozialpartner den Entwurf
gänzlich ab, ebenso wie der Kanton Thurgau. Bei der Ausgestaltung der Urlaube zeigten
sich die Vernehmlassungsteilnehmenden gespalten. So sprachen sich sowohl die
Kantone Appenzell-Innerrhoden, Glarus, Schaffhausen und Uri als auch die SVP und
GastroSuisse gegen die Kumulation des Mutter- und Vaterschaftsurlaubs im Todesfall
der Mutter oder des anderen Elternteils aus. Die Kantone Graubünden und Zug sowie
die FDP sahen lediglich bei der Übertragung des Vaterschaftsurlaubs auf die
hinterbliebene Mutter vom Mehrheitsantrag der SGK-NR ab. Der Kanton Aargau dagegen
stellte sich gegen eine Kumulation von Mutter- und Vaterschaftsurlaub im Falle des
Ablebens der Mutter. Die Mehrheit der SGK-NR entschied sich in Anbetracht der
Ergebnisse der Vernehmlassung mit 17 zu 0 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) dazu, auf den
Anspruch auf einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub bei Ableben des Vaters zu
verzichten und lediglich beim Tod der Mutter dem verbliebenen Elternteil den 14-
wöchigen Mutterschaftsurlaub zu gewähren. 

Über die nachträgliche Änderung am Entwurf nicht erfreut zeigten sich im Nationalrat
zwei Minderheiten: Der erste Minderheitsantrag Mettler (glp, BE) forderte eine Berufung
auf die ursprüngliche Vernehmlassungsvorlage und zielte somit darauf ab, den
Anspruch auf den Vaterschaftsurlaub zu bewahren. Des Weiteren solle bei Ableben der
Mutter der Anspruch auf Vaterschaftsurlaub nicht gänzlich erlöschen, sondern mit dem
übertragenen Mutterschaftsurlaub kumuliert werden. Noch weiter ging der
Minderheitsantrag Flavia Wasserfallen (sp, BE), welcher forderte, dass der
hinterbliebene Elternteil – egal ob Vater oder Mutter – insgesamt 20 Wochen
Elternurlaub erhalten solle. Der Bundesrat beantragte dem Nationalrat, dem
Minderheitsantrag Mettler Folge zu leisten, da dieser die Forderungen der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2022
VIKTORIA KIPFER
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parlamentarischen Initiative am besten zur Geltung bringe. Dieser erste
Minderheitsantrag konnte sich gegenüber dem Mehrheitsantrag mit 112 zu 76 Stimmen
(bei 5 Enthaltungen) behaupten, wobei sich lediglich die geschlossenen SVP- und FDP-
Fraktionen für den Vorschlag der Kommissionsmehrheit aussprachen. Auch bei der
Gegenüberstellung der Minderheitsanträge Mettler und Flavia Wasserfallen nahm der
Nationalrat mit 122 zu 69 (bei 2 Enthaltungen) ersteren an, während der
Minderheitsantrag Flavia Wasserfallen lediglich auf die Unterstützung der
geschlossenen SP- und Grünen-Fraktionen zählen konnte. In der Gesamtabstimmung
nahm die grosse Kammer den so abgeänderten Entwurf auf Antrag des Bundesrats mit
171 zu 1 Stimme (bei 20 Enthaltungen) an. 3

1) BBl 2020, S. 141 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung
2) BBl 2021, 2631; Presse vom 27.9.21; NZZ, 28.7.21; LT, 30.7.21; SZ, 19.8.21; LT, 30.8.21; NZZ, 4.9., 11.9., 18.9.21; CdT, NZZ, SGT,
28.9.21
3) AB NR, 2022, S. 2391 ff.; BBI 2022 2515; BBl 2022 2742; Bericht SGK-NR vom 19.08.22
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